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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Belgershain  
der Beschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 19.02.2024

Teilnehmer:       Herr Guido Mai (Freie Wählervereinigung) 
                         Frau Dr. Roswitha Brunzlaff (Liste DIE LINKE)
                         Frau Daniela Große (Freie Wählervereinigung)
                         Herr Dirk Guglielmi (Freie Wählervereinigung)
                         Herr Sven Tschiedel (Freie Wählervereinigung)
                         Herr Jens Ulbricht (Freie Wählervereinigung)
                         Herr Bernd Weisbrich (Freie Wählervereinigung)

entschuldigt:     Herr Lutz Jünger (Freie Wählervereinigung) 
                         Herr Marc Lößner (Belgershainer Initiative)
                         Frau Daniela Pischer (Freie Wählvereinigung)
                         Herr Mike Schweitzer (Liste AfD)
                         Herr Sebastian Voigt (Belgershainer Initiative)

unentschuldigt: Herr Lars-Martin Knabe (Freie Wählervereinigung)

Gäste: Frau Stehr Kämmerei Naunhof bis 19:30 Uhr
    Frau Held Kämmerei Naunhof bis 19:30 Uhr
    
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:30 Uhr   

Die Sitzung leitete Herr Mai, Bürgermeister der Gemeinde Belgers-
hain. Der Gemeinderat war gemäß § 9 der Geschäftsordnung
 beschlussfähig.

Beschluss-Nr. 6/II/24
1.   Der Gemeinderat Belgershain beschließt mehrheitlich die Haus-

haltssatzung 2024 der Gemeinde Belgershain einschließlich ihrer
Bestandteile und Anlagen.

2.   Der Gemeinderat Belgershain beschließt mehrheitlich die Haus-
haltssatzung 2025 der Gemeinde Belgershain einschließlich ihrer
Bestandteile und Anlagen.

3.   Der Gemeinderat Belgershain beschließt mehrheitlich den
 Finanzplan 2026 bis 2028 und das Investitionsprogramm 2026
bis 2028.

Beschluss-Nr. 7/II/24
Der Gemeinderat Belgershain beschließt einstimmig die Vergabe der
örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 der Gemein-

de Belgershain an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter, die Firma
Komm Treu zu einer Auftragssumme von 4.814,48 €.

Beschluss-Nr. 8/II/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain beschließt einstimmig
die als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungsgebühren sowie für sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen
in weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungsgebührensatzung).

Beschluss-Nr. 9/II/24
Der Gemeinderat Belgershain beschließt einstimmig die 2. Satzung
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche
Tätigkeit in der Gemeinde Belgershain (Entschädigungssatzung – 
2. Änderung).

Beschluss-Nr. 10/II/24
Der Gemeinderat Belgershain beschließt einstimmig im Bauantrags-
verfahren zum Grundstück 04683 Belgershain, OT Threna, Dorfstra-
ße 54b, Gemarkung Threna, Flurstück 93/2 das Einvernehmen der
Gemeinde zu erteilen.

Es fand keine nichtöffentliche Sitzung statt.

Belgershain, den 26.02.2024

Mai
Bürgermeister

für  die Bekanntmachung

Naunhof, den 07.03.2024

Conrad
Bürgermeisterin

Regelungen des Bildungsticket für Grundschüler sollen angepasst werden

Landratsamt               

Landkreis Leipzig

Das sächsische Bildungsticket wird zum Schuljahr 2024/25 im Land-
kreis Leipzig eingeführt und löst damit die SchülerRegionalKarte ab.
Für die Eltern verändern sich die monatlichen Beiträge von 10 Euro
auf 15 Euro. Das Bildungsticket kann im Landkreis und der Stadt
Leipzig sowie im Landkreis Nordsachsen genutzt werden. Es gilt
künftig auch in den Ferien und am Wochenende, so dass das Abo
über 12 Monate laufen wird. Der Elternbeitrag für den Schülerverkehr
wird damit jährlich 180 Euro betragen, wie auch in anderen sächsi-
schen Landkreisen. 
In der Sitzung am 06.03.20024 hatte sich der Kreisausschuss noch-
mals mit dem Bildungsticket befasst. Er empfiehlt dem Kreistag, den
Elternbeitrag für die Schüler der Klassen 1 bis 4 zu staffeln, da die
Grundschüler die Vorteile des Bildungsticket deutlich weniger nutzen
können.  
Pro Familie muss der Eigenanteil für maximal zwei Kinder bezahlt
werden. Bei Familien, die Wohngeld, Familienzuschlag, Bürgergeld,

Sozialhilfe o.ä. beziehen, wird der Elternanteil über das Bildungs-
und Teilhabepaket abgedeckt. Die aktuelle SchülerRegionalKarte
kostet pro Person jährlich 670 Euro, wovon die Eltern einen Anteil
von 100 Euro übernehmen. Dieser Eigenanteil gilt seit 2010, die jähr-
lichen Tarifsteigerungen hatte bislang der Landkreis Leipzig über-
nommen. Vom Bildungsticket werden rund 10.000 Fahrschüler im
Landkreis Leipzig profitieren, darunter etwa 3.500 Grundschüler. Weil
für das Bildungsticket auch die Mindestentfernung für den Schulweg
entfallen, können künftig mehr Schülerinnen und Schüler den ÖPNV
zum günstigen Tarif nutzen. 
Das sächsische Bildungsticket wurde zum Schuljahr 2021/22 einge-
führt, um ein einfaches und transparentes System zu schaffen und
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine umweltgerechte
über die kommunalen Grenzen hinwegreichende Mobilität.

Landratsamt Landkreis Leipzig
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Öffentliche Bekanntmachungen

Landratsamt               

Landkreis Leipzig

Vermessungsamt

Ländliche Neuordnung Störmthal
Gemeinde/Stadt Großpösna und Leipzig
Aktenzeichen: 10163-846.169-290141 (LE/LN11)

Das Landratsamt Landkreis Leipzig erlässt folgende Ausführungsanordnung

1.   Die Ausführung des Flurbereinigungsplans wird angeordnet.
     Der neue Rechtszustand tritt mit dem 

1. Juni 2024

an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes.
     Zu diesem Zeitpunkt tritt auch die Änderung der Gemarkungs-

grenze in Kraft. 
2.   Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.

Gründe
Das Landratsamt Landkreis Leipzig ist gemäß § 61 Abs.1 Flurberei-
nigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März
1976 (BGBl. I S. 546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist –FlurbG–
i. V. m. § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereini-
gungs-gesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem
Landwirtschaftsanpassungsgesetz vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl.
S. 1429), das zuletzt durch Artikel 24 der Verordnung vom 12. April
2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist –AGFlurbG– für die
Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes sachlich und
örtlich zuständig.
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vorge-
schriebener Weise bekannt gegeben. 
Der Flurbereinigungsplan vom 1. März 2023 in der Fassung der 
2. Änderung vom 24. Januar 2024 ist unanfechtbar geworden.
Die Ausführung des Flurbereinigungsplans war deshalb anzuordnen.
Schwerwiegende Bedenken gegen den Flurbereinigungsplan sind
nicht zu erwarten, nachdem allen Widersprüchen abgeholfen oder
diese zurückgezogen wurden. 
Der im Flurbereinigungsplan vorgesehene Rechtszustand verbessert
die wirtschaftliche Lage der Beteiligten und fördert die allgemeine
Landeskultur. Aus dem längeren Aufschub seiner Ausführung
 würden erhebliche Nachteile erwachsen, da die Beteiligten eigen-
tumsrechtlich weiterhin nicht über die Abfindungsflurstücke verfügen
können. 

Dringlichkeit
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr.
4 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert
worden ist –VwGO–. Die Rechtssicherheit des Grundstücksverkehrs
und die Interessen der Beteiligten, alsbald über ihre neuen Grund-
stücke verfügen und entsprechende Dispositionen treffen zu können,
lassen einen Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplans
nicht zu. Mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung wird verhin-
dert, dass den Beteiligten aus einem längeren Aufschub der Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsplanes erhebliche Nachteile erwachsen.
Die sofortige Vollziehung liegt ferner im öffentlichen Interesse wie
auch im Interesse der überwiegenden Mehrheit der Beteiligten, 
-    weil die alten Grenzen in der Natur nicht mehr erkennbar sind

und das Grundbuch noch den alten Stand aufweist; die Abwei-
chung zwischen tatsächlicher Nutzung und rechtlicher Sachherr-
schaft schafft Rechtsverwirrung und behindert den Grundstücks-
verkehr,

-    damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flurbe-
reinigungsplans den Beteiligten auf dem Gebiet des Grund-
stücksverkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen und

-    durch die rechtliche Umsetzung der Neuzuteilung die Vorteile der
neuen Feldeinteilung und des neuen Wegenetzes der Landwirt-
schaft möglichst rasch und uneingeschränkt zugutekommen.

Erhebliche Nachteile erwachsen bereits, wenn sich der Eintritt des
neuen Rechtszustandes für alle verzögert und der Grundstücksver-
kehr behindert würde. Dadurch könnte die Mehrheit der zufriedenen
Teilnehmer unter anderem Schaden dadurch erleiden, dass zum Bei-
spiel Kreditinstitute die für die Investitionen notwendigen Darlehen
auf den alten, unter Umständen in der Natur bereits verschwundenen
Grundstücken nur unter besonderen Voraussetzungen oder gar nicht
sichern. 
Der neue Rechtszustand ist regelmäßig auch deswegen besonders
dringlich, weil das Flurbereinigungsgesetz im Gegensatz zu § 76
Baugesetzbuch keine Vorabregelung des Eigentums für Teilgebiete
erlaubt. Hinzu kommt, dass nach Erlass einer Ausführungsanord-
nung und der Grundbuchberichtigung (§ 79 FlurbG) über die neuen
Grundstücke problemlos verfügt werden kann.
Damit liegt es im Interesse der Gesamtheit der Beteiligten des
 Verfahrens, den neuen Rechtszustand möglichst bald eintreten zu
lassen.
Die Voraussetzungen für die Anordnung der vorzeitigen Ausführung
des Flurbereinigungsplans sind daher gegeben (§ 63 Abs. 1 FlurbG).
Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ausfüh-
rungsanordnung kann die Berichtigung der öffentlichen Bücher un-
mittelbar eingeleitet werden. 

Überleitungsbestimmungen
1.   Für die landwirtschaftlich genutzten Flächen gehen der Besitz,

die Verwaltung und die Nutzung

nach der Aberntung, spätestens
am 1. Oktober 2024

     auf den in der neuen Feldeinteilung benannten Landempfänger
über.

2.   Die festgesetzten Termine sind einzuhalten. Sie können nur in Aus-
nahmefällen auf Antrag geändert werden. Erfolgt die Räumung
nicht zu den vorgesehenen Terminen, so kann der Vollzug mit
Zwangsmitteln durchgesetzt werden (§ 137 FlurbG).

3.   Die Ernte von sämtlichen Obstbäumen steht im laufenden Jahr
dem bisherigen Besitzer zu.

     Alle tragfähigen, nicht mehr verpflanzbaren Obstbäume, Beeren-
sträucher, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale sowie Bäume, Sträu-
cher und Hecken, deren Erhaltung wegen des Vogel-, Landschafts-
oder Naturschutzes, des Landschaftsbildes/der Landschaftspflege
oder aus anderen Gründen geboten ist, haben die Empfänger der
Landabfindung zu übernehmen und zu erhalten. 

4.   Unfruchtbare, unveredelte, noch verpflanzbare oder abgängige
Beerensträucher, Reb  und Hopfenstöcke sowie für andere als die
unter Ziffer 2 Satz 1 genannten Bäume und Sträucher, für die keine
Geldabfindung gezahlt wird, dürfen von ihren bisherigen Eigentü-
mern in der Zeit vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. Dezember 2024
auf deren Abfindungsflurstücke verpflanzt werden. 
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5.   Die im Verfahrensgebiet befindlichen Leitungsmasten sowie
ober- und unterirdische Leitungen (insbesondere öffentliche Ver-
und Entsorgungsanlagen, Energie-versorgungsanlagen und
 Anlagen der Deutschen Telekom AG) sind auch von den neuen
Eigentümern entsprechend den von ihren Besitzvorgängern
 eingegangenen Verpflichtungen zu dulden. 

Hinweise
1.   In Fällen der Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwerber

nach § 15 FlurbG in die Rechtsposition des Verkäufers ein. Er
muss das bisher durchgeführte Verfahren gegen sich gelten
 lassen. Der Verkäufer hat dem Erwerber auf alle sich aus den
Überleitungsbestimmungen ergebenden Verpflichtungen hinzu-
weisen.

2.   Der Nießbraucher hat einen angemessenen Teil der dem künfti-
gen Eigentümer zur Last fallenden Beiträge (§ 19 FlurbG) zu
 leisten und dem Eigentümer die übrigen Beiträge vom Zahlungs-
tage ab zum angemessenen Zinssatz zu verzinsen.  Entsprechend
ist eine Ausgleichszahlung zu verzinsen, die der Eigentümer für
eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von Land zu
leisten hat (§ 69 FlurbG).

3.   Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem
alten und dem neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minde-
rung des Pachtzinses oder in anderer Weise auszugleichen. Wird
der Pachtbesitz durch die Flurbereinigung so erheblich geändert,
dass dem Pächter die Bewirtschaftung wesentlich erschwert
wird, so ist das Pachtverhältnis zum Ende des bei Anordnung der
vorläufigen Besitzeinweisung laufenden oder des darauffolgen-
den ersten Pachtjahres aufzulösen (§ 70 FlurbG).

4.   Über die Leistungen des Nießbrauchers, den Ausgleich und die
Auflösung bei Pachtverhältnissen entscheidet der Vorstand der
Teilnehmergemeinschaft. Die Entscheidung ergeht nur auf An-
trag. Im Falle der Auflösung des Pachtverhältnisses ist nur der
Pächter antragsberechtigt. Die Anträge sind spätestens drei
 Monate nach Erlass der Ausführungsanordnung beim Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft zu stellen (§ 71 FlurbG in Verbindung
mit § 2 Abs. 1 AGFlurbG).

5.   Die Beauftragten des Landratsamtes Landkreis Leipzig, der Teil-
nehmergemeinschaft und des Verbandes für Ländliche Neuord-
nung Sachsen sind befugt, die neuen Grundstücke für die im
Vollzug der Ergebnisse des Verfahrens auszuführenden Maßnah-
men zu betreten und die erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzu-
nehmen (§ 35 Abs. 1 FlurbG in Verbindung mit § 8 AGFlurbG). 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Die Frist be-
ginnt mit dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag. 

Der Widerspruch ist schriftlich beim 
    Landratsamt Landkreis Leipzig, Vermessungsamt
    Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna
oder zur Niederschrift beim 
    Landratsamt Landkreis Leipzig
    Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna
oder
    Landratsamt Landkreis Leipzig, Vermessungsamt
    Leipziger Straße 67, 04552 Borna
einzulegen. Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen.
Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form durch die Über-
mittlung eines mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verse-
henen elektronischen Dokuments erhoben werden, welches an das
besondere Behördenpostfach (beBPo) des Landratsamtes des
Landkreises Leipzig - Vermessungsamt zu richten ist.

Borna, den 1. März 2024

Scheithauer, Amtsleiter Vermessungsamt

Ende Amtliche Bekanntmachungen

Informationen

Bevölkerungsentwicklung in Belgershain

Einwohnerzahl per 01.02.2024 3.402
(Stand zum 01.03.2024)

Geburten 2
Sterbefälle 2
Zuzüge 21
Wegzüge 6

Einwohnerzahl per 29.02.2024 3.417
(zum 01.03.2024)

Aus der Einwohnermeldestelle

Mitteilung aus dem Fundbüro

Im Februar wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle Naunhof abgegeben.

1 x Handy
1 x Brille
1 x schwarzes Basecap
1 x Armbanduhr
1 x Schlüsselbund mit 8 Schlüsseln

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich gern per E-Mail an einwohnermeldestelle@naunhof.de oder
auch telefonisch unter 034293/42-127; -128; -129 melden.

Impressum: „Belgershainer Nachrichten“ 
Herausgeber: Gemeinde Belgershain, Schloßstraße 1, 04683
Belgershain, Telefon 034347/50265, Fax 034347/51670, 
rathaus@belgershain.de, buero-walther@belgershain.de 
V.i.S.d.P.: Bürgermeister Gemeinde Belgershain, Guido Mai
Die „Belgershainer Nachrichten – Amtsblatt der Gemeinde Bel-
gershain“ erscheinen einmal im Monat und werden an alle  er-
reichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Ge-
meinde Belgershain mit den Orten Belgershain, Köhra, Rohrbach
und Threna kostenlos verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Ge-
meindeverwaltung Belgershain, Schloßstraße 1 in 04683 Belgers-
hain aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber
bezogen werden. Nächster Erscheinungstermin: 27. April 2024 
Redaktionsschluss bei der Gemeindeverwaltung Belgershain:
15. April 2024. Später eingehende Manuskripte können nicht
berücksichtigt wer  den. Vertrieb: Leipzig Media GmbH, Peters-
steinweg 19, 04107 Leipzig, Telefon: 0341 2181-0
Gesamtherstellung, Anzeigenannahme, Druck: RIEDEL
GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen
Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichte-
nau/OT Ottendorf, Telefon: (037208) 876-0, Fax: (037208)
876299, E-Mail: info@riedel-verlag.de, www.riedel-verlag.de

Das Standesamt der Stadt Naunhof informiert

An folgenden Tagen bleibt das Standesamt geschlossen:

Donnerstag, den 04.04.2024
Donnerstag, den 11.04.2024 und Freitag, den 12.04.2024
sowie vom 17.04.2024 bis 19.04.2024
sowie vom 24.04.2024 bis 26.04.2024

Am 16.04.24 und 23.04.2024 ist das Standesamt wie gewohnt
 geöffnet.
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Informationen

Heilende Pflanzen vor unserer Haustür
Bereits eine alte, seit über 5.000
Jahren bekannte aber immer
noch wichtige Arznei- und Ge-
würzpflanze ist der Thymian (Thy-
mus vulgaris). Schon im alten
Ägypten soll Thymian angebaut
worden sein, um Leichenharze zu
parfümieren. Es ist anzunehmen,
dass auch damals die Pflanze
schon arzneilich genutzt wurde.
Bekannt ist sie auch unter den
Namen  Demut, Duftholz, Husten-
kraut, Liebfrauenbettstroh, Im-
menblatt oder Wurstkraut.
Die Heimat des Thymian ist der
Mittelmeerraum bis zum Kauka-
sus. Es  sollen über 300 verschie-

dene Thymianarten bekannt sein, die sich in ihrem Aussehen und
Aroma unterscheiden. 
Thymian gehört zur Familie der Lippenblütler. Er ist ein ausdauernder
Halbstrauch, der von der Basis her verholzt. Ein regelmäßiger Rück-
schnitt im Frühjahr regt die Pflanze zur Bildung von neuen Trieben
an. Die Laubblätter sind klein, dunkel bis blaugrün, einfach, ganzran-
dig, unbehaart bis behaart und oft an den Rändern umgebogen. Die
Blütezeit erstreckt sich von Mai bis Oktober. Die Blütenfarbe der Blü-
tenstände, die ährenartig zusammengesetzt  und scheinwirtelig sind,
variiert von rosa bis violett. Nach der Bestäubung werden in den
Nüsschen die kleinen runden Samen gebildet. 1 g enthält etwa 4.000
Samen. 
Thymian ist eine Sonnenpflanze. Er liebt einen hellen, trockenen,
sandigen und nährstoffarmen Standort. Staunässe verträgt er gar
nicht, So ist er an Wegrändern, trockenen Wiesenflächen oder Mau-
ern zu finden.   
Die gesamte Pflanze duftet stark aromatisch und wie ihr Duft, so ist
auch ihr Geschmack. Interessant sind ihre wertbestimmenden In-
haltsstoffe. Dies sind vor allem ätherisches Öl mit bis zu 50 % Thy-
mol, Carvacrol, Borneol, Cymol und Pinen. Gerbstoffe und Flavonoi-
de runden die Zusammensetzung ab.
Als Droge wird die gesamte blühende Pflanze verwendet. Diese kann
frisch oder getrocknet eingesetzt werden. Die Trocknung sollte we-
gen der ätherischen Öle schonend, bis maximal 35°C erfolgen. Die
Blüten und Blätter werden zur Nutzung von den Stängeln  entfernt.
Eingesetzt wird Thymian als schleim- und krampflösendes Mittel, er
wirkt entzündungshemmend und antiseptisch. So ist er ein wunder-
bares Mittel gegen Erkältungskrankheiten und bei Husten, bei Atem-
not und Asthma. Weiterhin wirkt er geruchstötend und durchblu-
tungsfördernd, hilft bei der Verdauung und ist hautreinigend. Thymi-
an wird in Form von Tee oder Auszügen aus der Pflanze als Tropfen
oder Saft genutzt. Thymian hat eine Monographie im Europäischen
Arzneigesetzbuch, d.h. Thymian ist ein wirkendes Arzneimittel, eine
anerkannte Arzneipflanze. Thymian ist Bestandteil von Bronchipret.
Daneben sind noch Efeu und Primel enthalten. Auch sind die ätheri-
schen Öle von Thymian in Husten- und Halsbonbonbons verarbeitet.
Die  äth. Öle werden auch genutzt bei Wickeln und Inhalationen.
Durch seine keimtötende Wirkung balsamierten die alten Ägypter ih-
re Toten mit den wohlriechenden Extrakten ein. Erst im 11. Jahrhun-
dert gelangte der Thymian über die Alpen in unsere Regionen. Die
Kraft und Wirkung der Pflanze wurde bekannter und sie wurde imm
er stärker eingesetzt. Auch in der Küche fand der aromatisch duften-
de Thymian bald Liebhaber. Er ist ein Gewürz für fast alles, vorwie-
gend für fette Speisen, deren Geschmack verbessert wird und die
dann bekömmlicher werden. Er verfeinert Kräuter- und Bitterliköre.
Auch ist er ein Klassiker der mediterranen Küche. 
Doch Vorsicht ist bei zu hoher Anwendung geboten, wenn Leber-
oder Schilddrüsenprobleme vorliegen. Dies gilt auch in der Schwan-
gerschaft. Bei der Verwendung von Tee ist dies nicht zu befürchten.

Thymus leitet sich von dem griechischen Wort thymon, Mut  ab. Es
gibt viele Überlieferungen, die mit dieser Eigenschaft in Verbindung
gebracht werden. So sollen sich die Römischen Soldaten in Thymian
gebadet haben, um sich zu stärken und Mut zu erhalten.

Einladung zu den kommenden Veranstaltungen:

-    Ab 11.04. bis Ende Mai im Gewächshaus, Wanderausstellung
„Elbebiber- Rebell der Artenvielfalt“. Leihgabe der NABU Na-
turschutzstation Biberhof, Torgau

-    Freitag, 19.04. 19.00 Uhr, Abendexkursion zur Biberburg. Bei
unserem Besuch in einen Lebensraum des europäischen Elbebi-
bers Castor fiber erfahren Sie Interessantes über die Ökologie
und Lebensweise von „Meister Bockert“.Treffpunkt 19.00 Uhr an
der Hängebrücke, Grimma Fernglas nicht vergessen. Festes
Schuhwerk. Teilnahmegebühr: 5 €, Teilnehmerzahl begrenzt, An-
meldung erforderlich. Lothar Andrä, geprüfter Natur- und Um-
weltpädagoge

-    Samstag,  13.04., 9.00 bis ca. 12.30 Uhr Arbeitseinsatz. Gar-
tenputz und Vorbereitung der Pflanzen in und vor dem Gewächs-
haus für das Kräuterfest, danach kleiner Imbiss. 

-    Sonntag, 21.04., 10.00 bis 17.00 Uhr Kräuterfest. Ganztägig
großer Pflanzen- und Jungpflanzenverkauf. Vorstellung verschie-
dener Vereine, Bücher- und Gartenschmuckflohmarkt, Saatgut-
tauschbörse, Kakteensprechstunde, Verkaufsstände. Für das
leibliche Wohl wird gesorgt. Bilder-Verkaufsausstellung Farben-
spiele – Kunst im Quadrat von und mit Dr. Konrad Lindner und
Blumenbildern von Eleonore Oehme. Details entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder dem Programm. Eintritt: 4 Euro, Kinder
frei Freundeskreis Botanischer Garten Oberholz e.V.

-    Sonntag, 21.04. , 15.00 Uhr  Ohana – Gedichte im Garten Ein-
weihung der „Pagode“ mit der Band „Groovy Mambas“. Wir
stellen eine Pagode vollgefüllt mit Gedichten im  Garten auf! Ge-
nießen Sie den Garten, lauschen Sie der Musik, tanzen Sie in den
Frühling und wandeln Sie mit einem Gedicht durch die erwa-
chende Natur! Herzliche Einladung! Eintritt frei ab 14.30 Uhr

-    Samstag, 27.04., 7.00 bis 9.00 Uhr Vögel in verschiedenen
Lebensräumen. Wissenswertes zu Gesang, Biologie und Le-
bensweise unserer heimischen Vogelarten: Bei einem Spazier-
gang durch den Botanischen Garten und dem Waldgebiet Ober-
holz erfahren Sie, welcher Gesang zu welchem Vogel gehört so-
wie Wissenswertes zu ihrer Art und Lebensweise. Eintritt frei,
Spenden erbeten für den Garten. Fernglas nicht vergessen.Für
Rollstuhlfahrer geeignet. Lothar Andrä, Kreisnaturschutzbeauf-
tragter

-    Sonntag, 28.04., 10.00 bis 12.00 Uhr Frühlingswanderung
durch das Oberholz. Bei einem Waldspaziergang durch das
Oberholz werden einige Pflanzen und Tiere des Jahres 2024 vor-
gestellt: Mehlbeere (Baum), Schwarzer Holunder (Heilpflanze),
Kiebitz (Vogel).Teilnahmegebühr: 4 Euro Treffpunkt Eingang
 Botanischer Garten Oberholz, Harald Köpping, Diplomforstinge-
nieur

-    Mittwoch, 01.05., Start 10.15 Uhr ab Bahnhof Belgershain,
Der Mai ist gekommen…Musikalischer Spaziergang durch
das Oberholz. Gemeinsames Wandern vom Bahnhof Belgers-
hain aus auf dem Pfad der Lieder durch das Oberholz und unter
der musikalischen Begleitung des Männerchors aus Belgers-
hain. Verköstigung und Pflanzenverkauf im Garten. Für Rollstuhl-
fahrer geeignet. KuHstall e.V. und Freundeskreis Botanischer
Garten Oberholz e.V.

Wir bitten um Anmeldung zu den Veranstaltungen.

Kontaktdaten: Freundeskreis Botanischer Garten Oberholz, Störm-
thaler Weg 2, 04463 Großpösna, Tel. 034297-41249, E-Mail:
 botanischer-garten-oberholz@gmx.de, Hannelore Pohl.
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Ehrenamt suchen – 
Ehrenamt finden im
Landkreis Leipzig

Wer sich ehrenamtlich engagiert,
gestaltet die Gesellschaft aktiv
mit. Man bringt sich dort ein, wo
es einem wichtig ist. Egal ob im
Naturschutz, beim Sport oder im
Museum –  Ehrenamt ist vielfältig
und  eine bereichernde Freizeit-
aktivität. Wo aber kann ich mich
einbringen? Gibt es eine aktuelle
Übersicht von Einsatzstellen in
der Region? Und wie finden wir
für unseren  Verein weitere enga-
gierte Menschen? Genau bei
diesen Fragen setzt die Ehren-
amtsplattform:

www.ehrensache.jetzt 
an. Hier können gemeinnützige
Organisationen kostenfrei Inse-
rate schalten, wenn sie Freiwilli-
ge suchen. Und wer sich enga-
gieren möchte, erhält einen
Überblick über aktuelle Einsatz-
stellen in der Umgebung. Ehren-
sache.jetzt ist seit 2020 im Land-
kreis Leipzig online und hat
schon viele Ehrenamtliche ver-
mitteln können. Zum Informieren
und Stöbern nutzen Sie am bes-
ten den regionalen Einstieg auf
die Plattform unter www.lkleip-
zig.ehrensache.jetzt. Als An-
sprechpartnerin für den Land-
kreis steht Anne-Kathrin Gericke
 telefonisch unter:
0151/54881973 oder per Mail an
ge r i cke@buerge rs t i f t ung-
 dresden.de zur Verfügung.
Die „Digitale Ehrenamtsplatt-
form für Sachsen“ ist ein Projekt
der Bürgerstiftung Dresden und
wird gefördert durch das Säch-
sische Staatsministerium für So-
ziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Es wird finan-
ziert mit Steuermitteln auf
Grundlage des vom Sächsi-
schen Landtag beschlossenen
Haushalts.

Grafik: Bürgerstiftung Dresden

Start in den Frühling
Nach den langen Wintermonaten sehnt sich wohl jeder nach sonnigen Frühlingstagen. Wir möchten den Frühling schwungvoll in
unserer Threnaer Kirche begrüßen. Haltet euch dazu bitte Freitag, den 26. April 2024 frei. Pünktlich um 19.00 Uhr wird uns wieder die
Frauenmusikgruppe aus Leipzig, die uns zum 3. Advent begeisterten, mit ihrer irischen Musik verzaubern. Die 6 Frauen möchten uns
diesmal mit ihren Instrumenten (Harfe, Klarinette, Violine, Cello, Gitarre, Akkordeon, Flöte und Cajon) und beschwingten Weisen auf den
Frühling einstimmen.

Der Kirchenvorstand Threna, i.A. Jutta Zeug
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Informationen

Zweite Auflage des Sparkassen Team Run 
Landkreis Leipzig am 22.05.2024

„Wir freuen uns sehr, das unser Landrat Henry Graichen auch in die-
sem Jahr die Schirmherrschaft für den zweiten Sparkassen Team
Run Landkreis Leipzig am 22.05.2024 am KAP Zwenkau übernom-
men hat“, so Harald Redepenning, Vorsitzender NeuseenSport e.V.. 

Grußwort – Zweite Auflage des Sparkassen Team Run Landkreis
Leipzig am 22.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportbegeisterte, 

am 24.05.2023 letzten Jahres fiel der Startschuss zum ersten Spar-
kassen Team Run im Landkreis Leipzig. Knapp 650 Laufbegeisterte
aus 70 Unternehmen, Einrichtungen und Verwaltungen des Land-
kreises Leipzig machten die
Premiere zu einem vollen Er-
folg. Die gute, fast familiäre
Stimmung während des Laufs
und der Ehrungen zeigten, wie
sehr der  gemeinsame Sport
verbindet.  

Am 22.05.2024 können lauf-
begeisterte Kolleginnen und
Kollegen wieder ihren Team-
geist auch außerhalb ihres Ar-
beitsumfeldes ausleben. Weil
ein attraktives Umfeld zusätz-
lich motiviert, haben sich die
Veranstalter wieder für das
KAP Zwenkau und einer Lauf-
strecke mit Blick auf den
Zwenkauer See entschieden.  
Der Sparkassen Team Run
Landkreis Leipzig spricht alle
Unternehmen und Gewerbe-
treibenden unseres Landkrei-
ses an, sich aktiv mit ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu beteiligen. Darüber hinaus enga-
gierten sich knapp 20 Unternehmen oder Firmen als Sponsor und
präsentierten sich vor Ort. Dafür meinen herzlichen Dank.  

Den Sparkassen Team Landkreis Leipzig Ins Leben gerufen und or-
ganisiert hat der NeuseenSport e.V., der mit den „Sparkassen neu-
seen classics – rund um die braunkohle“ und den Deutschen Rad-
meisterschaften bereits bedeutende Sportevents im Landkreis Leip-
zig etabliert hat, gemeinsam mit dem Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft Region Leipzig e.V. und der Sächsischen Seebad
Zwenkau GmbH. Ihnen und allen Helfern der Organisation möchte
ich ganz herzlich danken, ohne ihr Engagement können solche Ver-
anstaltungen nicht stattfinden. 
Auch wieder dabei sind Schülerinnen und Schüler des Freien Gym-
nasiums Zwenkau und des Berufsschulzentrums Böhlen, die sich
als Helfer engagieren. Ein Novum. Nach der tollen Premiere und un-
terstützt durch Sponsoren, wird sich der Sparkassen Team Run
Landkreis Leipzig einen festen Platz im regionalen Sportkalender er-
obern.  

Ich wünsche allen Läuferinnen und Läufern, den teilnehmenden Un-
ternehmen, den Zuschauern und dem Organisationsteam einen er-
folgreichen Tag.

Henry Graichen

Landrat Landkreis Leipzig und Schirmherr

Foto: Sebastian Ley / LK Leipzig

Feuerwehr

Aus den Vereinen

Neues aus der Belgershainer Feuerwehr

Unser Einsatzjahr 2024 begann schon zeitig, am Neujahrstag um
0.51Uhr. Seid dem haben wir schon einige Einsätze hinter uns ge-
bracht, erfreulicherweise ohne größere Schäden.
Am 17.02. wurden wir, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Belgershain durch unseren Wehrleiter Michael Freitag zur Jahres-
hauptversammlung eingeladen.
WIR, das sind zurzeit 31 aktive Kameraden der Einsatzabteilung, 26
Männer und 5 Frauen.  Davon haben 13 Kameraden die Zusatzaus-
bildung Atemschutzgeräteträger, 13 Kameraden haben die Zusatz-
ausbildung Maschinist, wir haben 11 ausgebildete Gruppenführer
und 3 Zugführer. 
Wir, das ist auch unser Nachwuchs. Zur Zeit haben wir 19 Jugend-
feuerwehrkameraden, 8 Mädchen und 11 Jungen in unseren Reihen.
Wir, das sind auch unsere Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung
sowie unsere Frauengruppe. 
Und ICH habe noch eine kleine wichtige Neuigkeit für Euch. Auch in
diesem Jahr heißt es wieder: 
„Ei ei ei was hoppelt da? – Unsere Atemschutzgeräteträger sind
schon da. 
Am Ostersamstag, 30.04.24 ca. 10 Uhr, starten
unsere Atemschutzgeräteträger am Gerätehaus,
zum Osterspaziergang durch Belgershain. Na-
türlich wieder in Begleitung vom Osterhasen mit
seinem gut gefüllten Körbchen. Liebe Kinder, ihr
seid eingeladen, die Augen und Ohren offen zu
halten, am Straßenrand auf uns zu warten und
wer möchte, kann uns gern ein Stück begleiten

Euer Grisu

Der Schützenverein 1994 Threna e.V. 
lädt zum Osterschießen ein.

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Schießsportes, am 

30.03.2024

laden wir Euch recht herzlich zum 

Wurfscheibenschießen

am Schützenhaus in Threna ein. 

Beginnen wird die Veranstaltung um
10 Uhr mit einem Salut. Für Getränke
und Verpflegung ist wie immer auch
gesorgt. Unser Oberschützenmeister
Heinz Schreiber wird auch dieses mal
eine  leckere Wurstsuppe kredenzen. 
Wir freuen uns auf euren Besuch. 

Für Interessierte:
Das Wurfscheibenschießen ist ein Präzisionssport der schon seit
dem 19. Jahrhundert existiert. Dabei wird mit Flinten und Schrotmu-
nition auf Wurfscheiben geschossen. Die Wurfscheibe hat einen
Durchmesser von 110 mm, eine Höhe von 25 mm und ein Gewicht
von 105 g. Sie wird auf Kommando des Schützen durch eine Wurf-
maschine gestartet, und gilt als getroffen, wenn sie sichtbar in meh-
rere Teile zerspringt. Ein Durchgang besteht aus 15 Wurfscheiben.
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Aus den Vereinen

Seniorennachmittag im April 2024

Der Seniorennachmittag für Seniorinnen und Senioren der Ge-
meinde Belgershain findet ausnahmsweise schon am 1. Mitt-
woch im Monat April statt, also bereits am 3. April 2024 um
15 Uhr im Belgershainer Schloss. Wir wollen uns an dem Tag
mal um unsere Gesundheit kümmern. Das Thema lautet: „Was
die Naturheilkunde im ‚Alter‘ leisten kann“. Mit den Schwer-
punkten: Darm, Ernährung, Entgiftung, Mikronährstofftherapie
und Schmerztherapie Dazu haben wir Frau Stade von der Na-
turheilpraxis Beucha eingeladen. Nach Kaffee und Kuchen zu
einem Obolus wird es ernst!

Im Namen des Heimatvereins
Bernd Weisbrich

THRENA PACKT AN, Klappe die erste

hinterhervorher

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht den „Platz an der alten
 Waage“ in der Dorfmitte in Eigeninitiative umzugestalten. Für dieses
Projekt haben wir in Absprache mit der Gemeinde, das OK bekom-
men.
Am 24.02.2024, bei herrlichstem Sonnenschein und angenehmen
 Temperaturen war es dann so weit. Kurz vor halb neun sprangen die
Kettensägen an und von der Hecke war eine Stunde später nichts
mehr zu sehen. Dank Herrn Guglielmi, der mit seinem Minibagger zur
Stelle war, wurden die Wurzeln der Hecke gelockert und danach mit
Muskelkraft der fleißigen Helfer entfernt. 
Einen großen Dank an euch. Herr Brade stellte einen großen Hänger
für den Heckenschnitt zur Verfügung. Unsere Postfrau kam während

unseres Einsatzes zum Leeren des Briefkastens vorbei. Wir teilten ihr
mit, dass wir einen neuen bzw. sauberen Briefkasten haben möchten,
dieser war in der Hecke integriert und stand nun völlig frei. Dieser
Wunsch wurde die Woche darauf umgesetzt, die Deutsche Post hat
ihn gereinigt und er erstrahlt nun in neuem Glanz.                                         
Dem Wunsch einer neuen Sitzgelegenheit gehen wir auch weiter
nach. Dazu wurden bereits Spendengelder bei Veranstaltungen in
Threna  in diesem Jahr gesammelt und wir sammeln fleißig weiter.
Zum Osterfeuer in Threna steht wieder eine Spendenbox bereit.
Wir freuen uns über eure aktive Unterstützung und Ideen.

Elke Mai, Dorfklub Threna e.V.

Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe liegt folgende Beilage bei:

➔ Erlebnishotel Zur Schiffsmühle ➔ ENGEL-APOTHEKE Sylvio Mahla e.K.

Weitere Beilagen sind nicht Bestandteil dieser Zeitung.

Telefonnummer für private oder gewerbliche Anzeigen (037208) 876-200
anzeigen@riedel-verlag.de
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Service

Wo finde ich Hilfe? – Zeitraum vom 24. Februar bis 22. März 2024 

1. Notrufe
Polizei 110
Polizeiposten Naunhof 03437 708925100
Feuerwehr und Rettungsdienst  112
Krankentransport und Rettungsdienst 03437/19222

2. Notdienst – Versorgungsbetriebe
Strom (envia M)
24-h-Störungsmeldung 0800 2305070
Gas (MITGAS) Störstelle 0800 2200922
Onlinemeldungen von Stromausfällen:      www.stromausfall.de
Wasser (Eigenb. Wasserversorgung)
24 Stunden Havariedienst 0172 9814042
Abwasser (AZV Parthe) 034291 439-0
außerhalb der Dienstzeit 0171 4103238
Abwasser (AZV „Espenhain“) 034343 5070
Außerhalb der Dienstzeit 0172 2789490
Bereitschaftsdienst Wohnbau GmbH 0176 40441349

3. Ärzte-Notdienst
Allgemeinärzte
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie unter Tel.
116117 oder 0341 19292
Montag, Dienstag, Donnerstag von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag von 14:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage von 07:00 Uhr bis 07:00 Uhr

Augenärzte
Informationen zu den diensthabenden Ärzten unter  Tel.: 116117

Zahnärzte 
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie 
unter www.zahnaerzte.in-sachsen.de

Kinderärzte (nur mit telefonischer Voranmeldung)

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst ab 01.04.2021
Krankenhaus Wurzen, Kutusowstraße 70, 04808 Wurzen
Tel.: 03437 9378-3560, Tel.: 03437 9378-3569 
Ohne telefonische Voranmeldung am Samstag/Sonntag/Feiertagen
und  Brückentagen in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr

Tierärzte        
Tierklinik Panitzsch, Carl-Benz-Straße 2, Tel.: 034291 316000

4. Apotheken-Notdienst 
Tag- und Nachtdienst (8.00 Uhr bis 8.00 Uhr)

Samstag, 23. März
Stadt-Apotheke Grimma                                           03437 948894
12:00 bis 18:00
Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323
Sonntag, 24. März
Kronen-Apotheke Mutzschen                                   034385 51256
Montag, 25. März
Engel-Apotheke Nerchau                                         034382 41283
Dienstag, 26. März
Sternen-Apotheke Naunhof                                      034293 47355
Mittwoch, 27. März
Sophien-Apotheke Colditz                                       034381 8090
Donnerstag, 28. März
Engel-Apotheke  Colditz                                           034381 43359
Freitag, 29. März
Engel-Apotheke Naunhof                                         0800 1133399
Samstag, 30. März
Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323

Sonntag, 31. März
Löwen-Apotheke Bad Lausick                                  034345 22352
Montag, 1. April
Rats-Apotheke Trebsen                                             034383 6010
Dienstag, 2. April
Kilian-Apotheke Bad Lausick                                    034345 7140
Mittwoch, 3. April
Linden-Apotheke Grimma                                        03437 921712
Donnerstag, 4. April
Sonnen-Apotheke Grimma                                       03437 917002
Freitag, 5. April
Stadt-Apotheke Grimma                                           03437 948894
Samstag, 6. April
Kronen-Apotheke Mutzschen                                   034385 51256
12:00 bis 18:00
Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323
Sonntag, 7. April
Engel-Apotheke Naunhof                                         0800 1133399
Montag, 8. April
Sternen-Apotheke Naunhof                                      034293 47355
Dienstag, 9. April
Sophien-Apotheke Colditz                                       034381 8090
Mittwoch, 10. April
Engel-Apotheke  Colditz                                           034381 43359
Donnerstag, 11. April
Engel- Apotheke Nerchau                                        034382 41283
Freitag, 12. April
Kilian-Apotheke Bad Lausick                                    034345 7140
Samstag, 13. April
Löwen-Apotheke Naunhof                                        034293 45700
12:00 bis 18:00
Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323
Sonntag, 14. April
Löwen-Apotheke Bad Lausick                                  034345 22352
Montag, 15. April
Rats-Apotheke Trebsen                                             034383 6010
Dienstag, 16. April
Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323
Mittwoch, 17. April
Sonnen-Apotheke Grimma                                       03437 917002
Donnerstag, 18. April
Stadt-Apotheke Grimma                                           03437 948894
Freitag, 19. April
Kronen-Apotheke Mutzschen                                   034385 51256
Samstag, 20. April
Engel-Apotheke Naunhof                                         0800 1133399
12:00 bis 18:00
Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323
Sonntag, 21. April
Sternen-Apotheke Naunhof                                      034293 47355
Montag, 22. April
Sophien-Apotheke Colditz                                       034381 8090
Dienstag, 23. April
Engel-Apotheke  Colditz                                           034381 43359
Mittwoch, 24. April
Engel- Apotheke Nerchau                                        034382 41283
Donnerstag, 25. April
Kilian-Apotheke Bad Lausick                                    034345 7140
Freitag, 26. April
Löwen-Apotheke Naunhof                                        034293 45700

immer samstags, außer an einem Feiertag ist in der Zeit von
12:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Apotheke im PEP Grimma geöffnet.

Apotheke im PEP Grimma                                        03437 942323
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